
Allgemeine Geschäftsbedingungen der D.W.S. group order finding GmbH (gültig ab 01.03.2009) 
 
Geltungsbereich 
Für alle Vertragsabschlüssen mit der D.W.S. group order finding GmbH (DWS) gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie werden vom Kunden mit Auftragserteilung, spätestens aber mit der Annahme der 
ersten Lieferung anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung, und auch für sämtlichen nachfolgenden 
Aufträge. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden werden  nicht 
anerkannt, es sei denn, DWS hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt  
Alle Änderungen, Nebenabreden und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 
dieser Klausel.  
 
Angebot 
Die Angebote von DWS sind stets freibleibend und unverbindlich auf Basis der vom Kunden erteilten Informationen. Mit der 
Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Der Vertrag kommt entweder mit unserer schriftlichen 
Bestätigung und entsprechend deren Inhalt oder durch entsprechende Lieferung zustande. DWS ist berechtigt die Annahme der 
Bestellung – aus Bonitätsgründen des Kunden – abzulehnen. Erfolgt ohne Bestätigung unverzüglich Lieferung, so gilt die 
Rechnung gleichzeitig als Auftragsbestätigung.  
DWS behält sich Konstruktions- und Formänderungen des Vertragsgegenstandes ohne vorherige Ankündigung während der 
Lieferzeit vor, sofern der Vertragsgegenstand und dessen Aussehen dadurch für den Kunden keine kaufmännisch und 
funktionalen unzumutbaren Änderungen erfährt. Zumutbar sind insbesondere technische Änderungen, Verbesserungen und 
Anpassungen an den neuesten Stand von Wissenschaft und Technik, Verbesserungen der Konstruktion und der 
Materialauswahl. Alle Mengen-, Maß-, Farb- und Gewichtsangaben verstehen sich unter den handelsüblichen Toleranzen.  
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der 
Kunde unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 
 
Lieferung - Ausführungsfristen, Verzug 
Vereinbarte Liefer- oder Ausführungsfristen/termine beginnen mit Vertragsabschluss und setzt die Abklärung aller technischen 
Fragen voraus. Die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtung von DWS setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Kunden voraus und dass dieser seinen für den Auftrag wesentlichen Vertrags- und evtl. vereinbarten 
Zahlungsverpflichtungen nachkommt.  
Die Vereinbarung von fixen Liefer- oder Ausführungsfristen/terminen bedarf jeweils der Schriftform. Nachträgliche Änderungs- 
und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern Liefer- oder Ausführungsfristen/terminen angemessen.  
Eine vom Kunden gesetzte Nachfrist zur Leistung oder Nacherfüllung darf zwei Wochen nicht unterschreiten.  
 
Selbstbelieferungsvorbehalt, höhere Gewalt und sonstige Behinderungen 
Das Beschaffungsrisiko trägt der Kunde, außer dieses wird ausdrücklich zu Lasten von DWS vereinbart. Erhält DWS aus nicht zu 
vertretenden Gründen die Lieferung oder Leistung des Lieferanten nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig oder treten 
Ereignisse höherer Gewalt ein, so informiert DWS den Kunden rechtzeitig schriftlich. DWS ist dabei berechtigt, die Lieferung um 
die Dauer der Behinderung hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurücktreten, soweit DWS der vorstehenden Informationspflicht nachgekommen ist und das Beschaffungsrisiko nicht 
übernommen habt. Der höheren Gewalt stehen gleich z.B. Streik, Aussperrung, behördliche Eingriffe, Energie- und 
Rohstoffknappheit, unverschuldete Transportengpässe, unverschuldete Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch Wasser, 
Feuer und Maschinenschaden und alle sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von DWS 
schuldhaft herbeigeführt worden sind.  
Ist ein Liefer- oder Ausführungsfrist/termin verbindlich vereinbart und wird aufgrund von Ereignissen nach Abs. 1 der 
vereinbarte Liefer- oder Ausführungsfrist/termin überschritten, so ist der Kunde berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Nachfrist wegen des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Rechte des Kunden 
bestehen nicht.  
 
Preise - Zahlungsbedingungen 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den Preisen um Nettopreise. Hinzu tritt die 
Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe.  
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung oder sonstiger schriftlicher Vereinbarung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto 
(ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig. Als Tag der Zahlung 
gilt das Datum des Geldeingangs bei DWS oder der Gutschrift auf dem Konto von DWS.  
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, 
unbestritten oder von uns anerkannt sind.  
Gerät der Kunde mit einer Zahlung in Verzug oder sind Umstände bekannt oder erkennbar, die nach pflichtgemäßen 
kaufmännischen Ermessen von DWS begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden entstehen lassen, und zwar auch 
solche Tatsachen, die schon bei Vertragsschluss vorlagen, DWS jedoch nicht bekannt waren oder bekannt sein mussten, oder 
nach Vertragsschluss erkennbar wurden, so ist DWS unbeschadet weiterer Rechte in diesen Fällen berechtigt, die Weiterarbeit 
an laufenden Aufträgen oder die Belieferung einzustellen und für noch ausstehende Lieferungen Vorauszahlung oder die 
Gestellung Sicherheiten zu verlangen und nach erfolglosem Verstreichen einer angemessenen Nachfrist für die Leistung von 
solchen Sicherheiten unbeschadet weiterer gesetzlicher Rechte vom Vertrag zurückzutreten.  
Der Kunde verpflichtet sich, DWS alle durch die Nichtausführung des Vertrages / der Verträge entstehenden Schäden 
einschließlich entgangenem Gewinn zu ersetzen. Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für den Rücktritt vom Kaufvertrag 
infolge Zahlungsverzug des Kunden vor und macht DWS vom Rücktrittsrecht Gebrauch, ist DWS berechtigt, 
Schadensersatzansprüche aufgrund Zahlungsverzuges pauschal in Höhe von 15% des vereinbarten Nettorechnungsbetrages 
vom Kunden zu fordern. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. In diesem Fall ist der 
pauschalierte Verzugsschaden auf den weitergehenden Verzugsschaden anzurechnen. Der Kunde ist zum Nachweis berechtigt, 
dass kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.  
 



 
Schlechtleistung, Mängelhaftung, Pflichtverletzung, Mängelrüge 
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Die Ware ist unverzüglich nach Empfang der Lieferung zu 
untersuchen. Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel sind unverzüglich nach 
Entdeckung, schriftlich, unter Angabe einer möglichst detaillierten Beschreibung des Mangels, zu rügen.  
Im Falle der Mangelhaftigkeit der Kaufsache oder der Werkleistung gelten im übrigen die gesetzlichen Regelungen.  
DWS haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von DWS 
beruhen. Soweit DWS keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
DWS haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern DWS schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt; in diesem 
Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
 
Eigentumsvorbehalt 
DWS behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem bestehenden 
Kontokorrentverhältnis (Geschäftsverbindung) mit dem Kunden vor; der Vorbehalt bezieht sich auf den anerkannten Saldo.  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist DWS berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, dies wird durch 
DWS ausdrücklich schriftlich erklärt.  
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde DWS unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit DWS 
Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde DWS für den entstandenen Ausfall 
 
  
Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Wirksamkeit, Sonstiges 
Der Kunde willigt ein, dass seine durch die Geschäftsbeziehung bekannt gewordenen Daten innerbetrieblich von DWS 
gespeichert und automatisiert verarbeitet werden.  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis sowie über das Entstehen und dessen 
Wirksamkeit ist Jena. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen rechtsunwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit und Rechtsbeständigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine solche, zulässige, treten, dass 
der mit der unwirksamen Bestimmung bezweckte wirtschaftliche und rechtliche Erfolg weitgehendst erreicht wird. 


